
LEITLINIEN

zur Fö� rderung
durch die

„Stiftung zur Bewahrung
kirchlicher Baudenkma� ler

in Deutschland“

Beschlössen durch den Stiftungsvörstand der „Stiftung zur Bewahrung kirchlicher

Baudenkma� ler in Deutschland“ am 14. Mai 2024



1. Förderzweck

1.1. Die  Fö� rderung  der  Stiftung  zur  Bewahrung  kirchlicher  Baudenkma� ler  in

Deutschland söll insbesöndere dazu dienen, Vörhaben zur baulichen Erhal-

tung söwie zur Wiedergewinnung und Erweiterung der Nutzbarkeit vön Kir-

chen im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkir-

chen und deren Kirchengemeinden zu  unterstu� tzen.  Die  Stiftung bekennt

sich im Sinne der Nachhaltigkeit  zu einer besönderen Verantwörtung fu� r

den versta� rkten Klimaschutz und die Bewahrung der Schö� pfung.

1.2. Die Fö� rderung söll in der Regel neben und erga�nzend zu staatlicher Denk-

malfö� rderung erfölgen. Die Fö� rderung kann zur Einwerbung vön Fremdmit-

teln dienen, söweit erförderliche kirchliche Eigenmittel den Kirchengemein-

den nicht ausreichend zur Verfu� gung stehen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1. Gefö� rdert  werden  Maßnahmen  zur  Sicherung  und  Sanierung  kirchlicher

Baudenkma� ler.

2.2. Vörrangig sind fö� rderfa�hig substanzerhaltende Sicherungs- und Sanierungs-

maßnahmen an Dach und Fach (an Da� chern, Dach- und Glöckenstu� hlen, Au-

ßenwa� nden und Gewö� lben) söwie bauliche Maßnahmen zur Wiederherstel-

lung der Nutzbarkeit im Innenraum. Maßnahmen mit Beru� cksichtigung der

Nachhaltigkeitsaspekte vön Klimaschutz und Klimaanpassung gilt dabei ein

besönderes Interesse.

2.3. Fö� rderfa� hig sind auch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen bei kirchli-

chen Baudenkma� lern, die eine Nutzungspartnerschaft mit anderen Tra� gern

eingegangen sind, söfern die kirchliche Nutzung des Geba�udes gewa�hrleistet

ist.

2.4. In besönders begru� ndeten Fa� llen kann auch der Einbau vön Heizungs-, Kli-

matisierungs-,  Versörgungs-  und Entsörgungsanlagen söwie die Sicherung

bedeutender Ausstattungsstu� cke und Wandmalereien gefö� rdert werden.
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2.5. Fö� rderfa� hig sind auch Planungsleistungen der Planungsphasen 3 bis 9 HOAI

söwie erförderliche Gutachten und gutachterliche Stellungnahmen, söweit

diese im Zusammenhang mit der Fö� rdermaßnahme stehen.

2.6. Die Stiftung erwartet bei einer Fö� rderung eine angemessene Beru� cksichti-

gung des Natur- und Artenschutzes.

2.7. Bei der Fö� rderung kö� nnen nicht beru� cksichtigt werden:

 Erwerb vön Geba�uden, Einrichtungs- und Ausstattungsgegensta�nden

 Bewirtschaftungskösten

 neue ku� nstlerische Gestaltungen

 neue Beleuchtungskö� rper und -anlagen

 neue Glöcken- und La�uteanlagen

 Uhren und Uhrenwerke

3. Empfänger der Förderung

Kirchengemeinden der Gliedkirchen  der Evangelischen Kirche in Deutschland und

denen gleichgestellte kirchliche Tra� ger und Einrichtungen sind Empfa�nger der Fö� rde-

rung durch die Stiftung.

4. Fördervoraussetzungen

4.1 Vöraussetzungen fu� r die Fö� rderung sind 

 der Gemeindebezug zum Fö� rderöbjekt

 die Gewa� hrleistung der regelma�ßigen kirchlichen Nutzung des Fö� rde-

röbjektes

 nachweisbar  höhes  bu� rgerschaftliches  Engagement  fu� r  die  Erhaltung

der Kirche

 das Unvermö� gen der Kirchengemeinde, die Finanzierung der nötwendi-

gen Maßnahmen mit Eigenmitteln zu realisieren
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 die  Eigenbeteiligung  der  Kirchengemeinde  an  der  Finanzierung  der

beantragten Fö� rdermaßnahme in angemessener Hö� he

 die Begleitung der Fö� rdermaßnahme durch kirchliche Baudienststellen

söwie durch qualifizierte Planungsbu� rös, Restauratören bzw. Denkmal-

pfleger

 die Beru� cksichtigung vön klima- und umweltfreundlichen Verfahrens-

weisen und Baustöffen

 die Verpflichtung der gefö� rderten Kirchengemeinde, fu� r die Dauer vön

mindestens fu� nf Jahren dem Verein zur Fö� rderung der Stiftung KiBa e. V.

beizutreten

4.2 Vön der Fö� rderung ausgeschlössen sind 

 Antra� ge zu fö� rderfa�higen Maßnahmen unter 15.000 Eurö

 Ru� ckwirkende Fö� rderung fu� r  bereits vör der Beantragung begönnene

Leistungen.

4.3 Ein Vörzeitbeginn kann auf Antrag zugelassen werden

5. Art, Umfang und Höhe der Förderung

Die Fö� rdermittel sind zweckgebunden fu� r die beantragten Maßnahmen zu verwen-

den. Sie sind nicht u� bertragbar. Die Fö� rderung erfölgt als nicht ru� ckzahlbare Anteilfi-

nanzierung.

UD ber den Fö� rderumfang wird in jedem Einzelfall entschieden. Die Entscheidung ist

nicht anfechtbar.

6. Verfahren

6.1. Fö� rderungen  werden  nur  unter  Nutzung  des  Online-Antragsverfahrens

einschließlich aller darin geförderten Anlagen gewa�hrt.

6.2. Antragsschluss fu� r eine Fö� rderung im fölgenden Jahr ist der 30. Juni. UD ber

die eingegangenen Fö� rderantra� ge bera� t der Vergabeausschuss der Stiftung

unter beratender Beteiligung der Regiönalbeauftragten und schla� gt  dem
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Stiftungsvörstand Fö� rderpröjekte und Fö� rderbetra� ge zur Beschlussfassung

vör.

6.3. Bewilligungsstelle ist der Stiftungsvörstand mit Sitz in 30419 Hannöver,

Herrenha� user Straße 12.

6.4. Der Bewilligungsstelle ist spa� testens ein Jahr nach Ausreichung der Fö� r-

dermittel  ein  Verwendungsnachweis  u� ber  die  zweckentsprechende Ver-

wendung der Fö� rdermittel  vörzulegen.  Der Verwendungsnachweis  muss

umfassen: 

 einen Pru� fvermerk der zusta�ndigen Rechnungspru� fungseinrichtung der

Landeskirche u� ber die ördnungsgema�ße Verwendung der Fö� rdermittel

 einen Sachbericht (einschließlich Fötös)

Der Verwendungsnachweis kann önline erstellt werden. Die nö� tigen

Zugangsdaten erha� lt die Gemeinde nach Abruf der Fö� rdermittel im

Stiftungsbu� rö.

6.5. In den fölgenden sieben Jahren nach Vertragsabschluss ist der Fö� rderneh-

mer verpflichtet, das Stiftungsbu� rö unverzu� glich schriftlich zu införmieren,

wenn im Hinblick auf die gefö� rderte Kirche fölgende Absichten bestehen:

 Vera� ußerung öder

 der teilweise öder völlsta�ndige Abbruch öder

 grundsa� tzliche Nutzungsa�nderung

Die Stiftung beha� lt sich vör, bei Umsetzung einer der drei genannten Punk-

te vön dem Fö� rdervertrag zuru� ckzutreten,  was mit  der Ru� ckzahlung der

Fö� rdermittel einhergehen kann.

6.6. Verstö� ßt der Empfa�nger der Fö� rderung gegen die genannten und dem Ent-

scheid des Stiftungsvörstandes auf Bewilligung zugrundeliegenden Fö� rder-

vöraussetzungen,  kann  der  Fö� rdervertrag  zuru� ckgezögen  werden.  Das

schließt die Ru� ckförderung zwischenzeitlich ausgezahlter Fö� rdermittel ein.
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